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Baub eschränkungszo neb eidseits 14 m
     GR Z 0,35                GFZ 1,05
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5 m

3 m

5 m

5 m

´0 20 40 60 80 10010 Meter 1:1.000Maßstab:

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?

Î )
Î )

Î )
Î )

Î )

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?
?

?

Î )
Î )

Î )

Î)

Î )

*)

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

44
44

44
44

44
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 444444444444444444444

S

!ö

¤¡

¤¡

S

ÊH

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm

mm
m

166/11

7

Kr R 12

Baub eschränkungszo neb eidseits 13 m

L eitungsschutzzo ne b eidseits 27,5 m

Baub eschränkungszo neb eidseits 14 m
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Hauptzeichnung

N eb enzeichnung 1

±
1:1.000Maßstab:

Darstellung der Verkehrsfläche als Kreißstraße R 12 mit Fläche für eine Linksabbiegespur

Darstellung der Verkehrsfläche als Gemeindeverbindungsstraße ohne Linksabbiegespur
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Öko ko nto Gem einde Ob ertraub ling(verbleibende Restfläche= 7.116 m²)
Herstellung im Zuge der Bauleitplanung vom Bebauungs- und Grünordnungsplan "Industriegebiet Baumschulenstraße"gem. Planung EBB

AusgleichsflächeBP "IndustriegebietBaumschulenstraße"

Ausgleichsfläche"Neubau KindergartenSonnenschein"
468 m²

7.440 m²

2.10
1 m²

AusgleichsflächeBP "Gebelkofen-Südost"

Teilgeltungsb ereich 1 - Ausgleichsfläche Fl.Nr. 246, Gmk. Niedertraubling

BEBAU U N GSPL AN  U N D GRÜ N ORDU N GSPL AN"Geb elko fen Südo st"
19.04.2024

V erwendete Datenquellen:Digitale Flurkarte, Digitale Ortskarte - Geobasisdaten: Bay erische V ermessungsverwaltungV ermessungsdaten - S² Beratende Ingenieure

Dateiname: bplan_W A_gebelkofen_Final.mxd Größe: 84,1 x 59,4Projekt: P1217_W A_Gebelkofen_SO

Vorentwurf 17.05.2021

AU FTRAGGEBER:
Gemeinde Obertraubling
Josef-Bäumel-Platz 193083 Obertraubling 

Entwurf 21.02.2022
DS
DS

Änderungen und Ergänzungen Datum Anlass gez.

2
1
N r.

3

L a gep la n 1:10.000

S2 Beratende Ingenieure
Sarchinger Feld 1  93092 BarbingTel. 09401 5284-0  Fax. 09401 5284-199info@s2bi.de   www.s2bi.de

IN  Z U SAMMEN ARBEIT MIT:AU FTRAGN EHMER:
Planungsbüro Dipl.-Ing. U lrich Voerkelius
Nik.-Alex.-Mair-Str. 18  84034 LandshutTel. 0871 273021  Fax. 0871 273022info@voerkelius.de   www.voerkelius.de

2. Entwurf K S23.10.2023
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DN  m ax. 
20°

DN  m
ax. 4
2°WHm ax. 6,3 m WHm ax. 4,5 m

Auffüllung max. 1,5 m
Abgrabung max. 0,5 m

N o rd(Baup arzellen 12–15)
Süd(Baup arzellen 7–11)

BezugspunktAsphaltrand

EFOK

U
E
1

E
D

natürliches Gelände ca. 8% Steigung

max. 1,25 müber Asphaltrandmax. 0,3 müber Asphaltrand

BAU TYP:   U  + E + 1 BAU TYP:   E + D

Regelquerschnitt
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8/1

199/2 199/3

199/4

±Teilgeltungsb ereich 2 - R egenrückhaltebecken Fl.Nr. 199/4 u. 548/1 Gmk. Obertraubling, ca.190 m nördlich vom W ohngebiet

0 25 5012,5
Meter ±1:1.500Maßstab:

0 9,5 194,75
Meter 1:500Maßstab:

Pla nliche Festsetzungen V erfa hrensverm erke 
1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom ………….. gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde am …………. ortsüblich bekannt gemacht. 
2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und  Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in 
der Fassung vom ………….. hat in der Z eit vom ………….. bis ………….. stattgefunden. 
3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche r Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in 
der Fassung vom ………….. hat in der Z eit vom ………….. bis ………….. stattgefunden. 
4. Z u dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ………….. wurden die Behörden und sonstigen Träger öf fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB in der Z eit vom ………….. bis ………….. beteiligt. 
5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ………….. wurde mit der Begründung gemäß  § 3 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom ………….. bis 
………….. öffentlich ausgelegt. 
6. Die erneute Auslegung des Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ………….. wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom ………….. bis ………….. beteiligt. 
7. Die erneute Auslegung des Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ………….. wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Z eit vom ………….. bis ………….. öffentlich ausgelegt. 
8. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ………….. den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ………….. als 
Satzung beschlossen. 
 Obertraubling, den ………….. 
 
…………..…………..…………..  (Siegel) 
R udolf Graß, Bürgermeister 

9. Ausgefertigt 
 Obertraubling, den ………….. 
 
…………..…………..…………..  (Siegel) 
R udolf Graß, Bürgermeister 
10. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ………….. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf V erlangen 
Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in K raft getreten. Auf die R echtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 
BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 
 Obertraubling, den ………….. 
 
…………..…………..…………..  (Siegel) 
R udolf Graß, Bürgermeister 
 

Textliche Festsetzungen 
1 Geltungsb ereich  
Der räumliche Geltungsbereich ist in der Planzeichnung in der Fassung vom ………………. festgesetzt und umfasst die Flurstücke Nr. 166/18, 166/19, 166/20, 166/21, 166/22 sowie Teilflächen der Flurstücke Nr. 91, 166 und 166/1 (K reisstraße R 12) der Gemarkung Gebelkofen. Der Teilgeltungsbereich 1 umfasst das Flurstück 246, Gemarkung Obertraubling und der Teilgeltungsb ereich 2 umfasst Fl. Nr. 199 u. 543/1 Gemarkung Gebelkofen. 

2 Art der b aulichen N utzung 
Das Plangebiet ist gemäß den Festsetzungen in der Planzeichnung als Allgemeines W ohngebiet gemäß § 4 BauNVO ausgewiesen. 

3 Maß der b aulichen N utzung  
Zulässige Grundfläche 
Die maximale Grundflächenzahl (GR Z) ist innerhalb der Nutzungsschablone festgesetzt. Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ist eine Überschreitung für z. B. Stellplätze, Z ufahrten und Nebenanlagen um 50% zulässig.  
Z a hl der V o llgescho sse 
Es sind maximal drei Vollgeschosse mit folgenden Bauty pen zulässig: U +E+1, U +E+D, E+1, E+D.  
Anza hl der Wo hneinheiten 
Pro Bauparzelle sind max. 2 W ohneinheiten zulässig. 
Höhe der b aulichen Anla gen 
Es gilt eine maximale W andhöhe von 4,5 m für (U +)E+D sowie eine maximale W andhöhe von 6,3 m für (U +)E+1. Die W andhöhe wird gemessen von der R ohfußbodenoberkante (EFOK) des Erdgeschosses bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut an der straßenseitigen Traufseite. Für die Höhenlage der R ohfußbodenoberkante der Erdgeschosse (EFOK) ist folgender Abstand zum Niveau der Straßenoberkante (Asphaltrand) zulässig:  Bauparzellen 1–6 und 12–16: max. 0,30 m  Bauparzellen 7–11: max. 1,25 m  Bezugspunkt ist die Mitte der parallel zur Straße verlaufenden Außenwand. Bei Eckgrundstücken gilt das Niveau des höher gelegenen Straßenbezugspunktes. Der Höhenplan ist Bestandteil des Bebauungsplans und definiert die Straßenoberkante sowie das U rgelände im Bereich der Parzellen. Die Höhen sind in den Bauzeichnungen zu den Bauanträgen bezogen auf NHN für OK Erschließungsstraße und EFOK anzugeben. 

4 Ü b erb aub are Flächen 
Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch die im Plan dargestellten Baugrenzen festgesetzt. Außerhalb der überbaubaren Fläche dürfen untergeordnete Nebenanlagen (§14 Abs. 1 BauNVO) mit max. 15 m² und max. 3 m W andhöhe pro W ohneinheit und Stellplätze errichtet werden. Bauordnungsrechtliche Vorschriften müssen eingehalten werden. 

5 Bauweise 
Es gilt eine offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO, zulässig sind ausschließlich Einzelhäuser. 

6 Ab standsflächen 
Es gilt die Satzung (aktuell gültige Fassung vom 17.03.2021) über abweichende Maße der Abstandflächentiefe der Gemeinde Obertraubling. Das natürliche Gelände, das im Höhenplan dargestellt ist, gilt als unterer Bezugspunkt zur Bemessung der Abstandsfläche. 

7 Gestaltungsvorschriften 
Dachgestaltung 
Es gilt eine maximale Dachneigung von 42° für (U +)E+D sowie 20° für (U +)E+1. Flachdächer sind nicht zulässig. Als Dacheindeckung sind Dachsteine aus Z iegel oder Beton in ziegelroter oder schwarzer Farbe zulässig. Dachelemente zur Gewinnung der Sonnenenergie (Solaranlagen usw.) sind zulässig.  
Stützm auern 
U nvermeidbare Stützwände werden zugelassen, sofern sie eine Ansichtsfläche von 1 m Höhe nicht überschreiten. Stützmauern zu Straßen und bebaubaren Nachbargrundstücken sind unzulässig. 
Einfriedungen 
Es gilt eine maximale Z aunhöhe zur Straße von 1,40 m. Bezugshöhe ist straßenseitig die Straßenoberkante, für die seitlichen und rückwärtigen Begrenzungen die Oberkante des natürlichen Geländes. U m eine Durchgängigkeit für K leinsäuger zu erreichen, sind Z äune ohne einen durchgängigen Sockel zu errichten. Der Bodenabstand von der U nterkante der Einfriedung sollte mindestens 10 cm betragen, um für K leinsäuger kein W anderungshindernis darzustellen. Mauern sind als Einfriedung nicht erlaubt. 
Geländem o dellierung innerha lb  der Baugrundstücke 
Die geplante Bebauung sollte soweit als möglich der bestehenden Geländeform angepasst werden. Innerhalb der Baugrundstücke sind Aufschüttungen bis 1,5 m und Abgrabungen bis 0,5 m bezogen auf das natürliche Gelände zulässig.  Alle Aufschüttungen und Abgrabungen dürfen zu keinerlei negativen Auswirkungen auf die zum Bauzeitpunkt bestehende Oberflächenentwässerung führen. Es sind von den Bauherren jeweils geeignete Maßnahmen zu treffen. In den einzureichenden Bauvorlagen sind sowohl die bestehenden als auch die geplanten Geländehöhen darzustellen.  Entlang der Grundstücksgrenze darf die natürliche Geländehöhe nicht verändert werden. Höhendifferenzen zu angrenzenden Flurstücken sind mit einer maximalen Böschungsneigung von 1:2 auszugleichen. 

8 Erschließung 
Die Erschließung (Straße) folgt der natürlichen Geländehöhe und darf maximal 50 cm über dem U rsprungsgelände liegen. Im Z uge der Erschließung des Baugebiets ist entlang der K r R  12 auf dem Flurstück 166/11 (Gmkg. Gebelkofen) der bestehende Gehweg als Geh- und R adweg in R ichtung Ortszentrum auszubauen. 

9 Garagen und Stellp lätze 
Gara gen 
Garagen sind nur in eingeschossiger Bauweise, mit begrüntem Flachdach und einer W andhöhe von 3,00 m im Mittel zulässig. In ihrer Fassadengestaltung sind sie dem Hauptgebäude anzupassen.  Grenzgaragen sind in W andhöhe, Dachneigung und Gestaltung an die bereits an der Grenze errichtete oder genehmigte Garage anzupassen. Das Anpassungsgebot gilt auch für Freistellungsverfahren. Baubewerber des zweiten Gebäudes sind auf bereits vorhandene Baug enehmigungen und Freistellungen hinzuweisen.  Die Höhenlage der R ohfußbodenoberkante (FOK) der Garagen darf max. 0,30 m über der anstehenden Straßenoberkante (Asphaltrand) in der Mitte der Z ufahrt liegen. Die Höhen sind in den Bauzeichnungen zu den Bauanträgen bezogen auf NHN für OK Straße und FOK Garage anzugeben.  Zwischen Garage und öffentlicher V erkehrsfläche muss ein Stauraum von mindestens 5 m freigehalten werden, der zur Straße hin nicht eingefriedet werden darf. 
Stellp lätze 
Es gilt die Satzung i. d. F. vom 01.12.2013 über eine örtliche Bauvorschrift (Stellplatzrichtlinien) der Gemeinde Obertraubling. Die Stellplätze sind in Garagen, Carports oder als offene Stellplätze auf dem Grundstück zu errichten. 

10 V ersorgungsa nla gen 
Der Trassenverlauf der V er- und Entsorgungsleitungen, einschließlich Strom- und Telefonleitungen, ist unterirdisch herzustellen. Bei Gehölzpflanzungen ist ein ausreichender Abstand einzuhalten bzw. sind ausreichende Schutzmaßnahmen zu treffen. 

11 Anb auverb otszo ne Kreisstraße R 12 
Die Anbauverbotszone gem. Art 23 Bay StrW G beträgt entlang der K reisstraße R  12 15 m, gemessen vom Fahrbahnrand. Gemäß Art. 23 Bay StrW G dürfen bauliche Anlagen in der Anbauverbotszone nicht errichtet werden. Abweichend von Art. 23 sind mit einem Mindestabstand von 8 m zum Fahrbahnrand zulässig: - Strommasten innerhalb der südlich der Erschließungsstraße liegenden Grünfläche - Aufschüttungen und Abgrabungen in größerem U mfang innerhalb der nördlich der Erschließungsstraße liegenden Grünfläche zur Anlage eines R egenrückhaltebeckens 

12 Hangwasser 
Für dauerhafte Pflege und U nterhalt der Flächen, die der Ableitung von Hangwasser dienen, hat der Grundstücksbesitzer entsprechend Sorge zu tragen. Der südliche Entwässerungsgraben umfasst eine Breite von 3 m.  

13 Wasserwirtscha ft 
Die Einleitung von Grund-, Drän- und Q uellwasser in die öffentliche K analisation ist nicht zulässig. 

14 Befestigte Flächen 
Für Z ufahrten, PK W -Stellflächen und Gebäudezugänge sind wasserdurchlässige Befestigungen zu verwenden. 

15 Grünordnung 
Stellp lätze 
Öffentliche Stellplätze sind versickerungsfähig (z.B. als R asengittersteine, Drainpflaster oder Pflaster mit breiten R asenfugen) auszubilden. Entlang der Erschließungsstraße sind mindestens 5 öffentliche Stellplätze anzulegen. 
Pfla nzm aßna hm en 
Z ur landschaftlichen Einbindung und zur Gliederung des Baugebietes sind auf den öffentlichen Grünflächen Gehölze aus standortgerechten heimischen Arten zu pflanzen. Hierbei sind Bäume mit kleinen K ronen vorzusehen. Die Artauswahl erfolgt in Abstimmung mit dem Landschaftspflegeverband. Es sind mindestens 6 Bäume in entsprechender Pflanzqualität (siehe 14.3) zu pflanzen. Je voller 500 m² Grundstücksfläche sind ein Baum und ein Strauch gemäß Artenliste zu pflanzen. Die Gehölze sind fachgerecht zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und im Falle eines Ausfalls spätestens in der darauffolgenden V egetationsperiode zu ersetzen. 
Artenliste und Pfla nzqualität 
Bäume: mind. 3 x. v. STU  16-18 m. B. Acer campestre (Feldahorn), Acer platanoides (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Betula pendula (Birke), Carpinus betulus (Hainbuche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Prunus avium (Vogelkirsche), Quercus robur (Stieleiche), Sorbus aucuparia (Gemeine Eberesche), Tilia cordata (W interlinde) Obstbäume (alle Arten, vorzugsweise Hochstämme)  Sträucher: mind. 2x verpflanzt, 5–7 Triebe, 60–100 cm Amelanchier ovalis (Gewöhnliche Felsenbirne), Cornus mas (Kornelkirsche), Coryllus avellana (Hasel), Crataegus monogyna (Eingriffliger W eißdorn), Franguia ainus* (Faulbaum), Ligustrum vulgare* (Liguster), Lonicera xylosteum* (R ote Heckenkirsche), Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche), Rhamnus cathartica* (K reuzdorn), Rosa arvensis (Feldrose), Rosa canina (Hundsrose), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Viburnum lantana* (W olliger Schneeball), Viburnum opulus* (W asser-Schneeball) * giftig 
Fassaden- und Dachb egrünung 
Eine Fassaden- und Dachbegrünung wird empfohlen. Insbesondere eine Dachbegrünung bei Nebengebäuden und eine W andbegrünung bei fensterlosen Fassaden, wie zum Beispiel bei Garagen. 

16 Ausgleichsb edarf 
Durch die dargestellten Nutzungen entsteht ein Ausgleichsbedarf von 3.212 m². Der Ausgleich erfolgt zum Teil innerhalb des Plangebiets auf den öffentlichen Grünflächen unterhalb der Hochspannungsleitung durch die Entwicklung von Extensivgrünland (1.200 m²). Der verbleibende Ausgleichsbedarf (2.012 m²) wird auf einer Teilfläche der Flurnummer 246, Gmkg. Niedertraubling (Ökokonto) umgesetzt. 
Ausgleichsfläche 
Entwicklungsziel ist eine arten- und blütenreiche Glatthaferwiese  - Oberbodenabtrag von ca. 10 cm erforderlich  - U m zukünftige Nährstoffeintrage zu vermeiden, soll das aus dem Süden anfallende Hangwasser zusätzlich über einen Graben abgeleitet werden. - Ansaat ist mit autochtonen Saatgut mit mind. 50% K räuter - (Herkunftsregion 16: U nterbay erische Hügel- und Plattenregion) idealerweise Mitte bis Ende September durchzuführen - Mahd 2x jährlich ab Mitte Juni und September - Mähgut ist abzutransportieren und ordnungsgemäß zu verwerten  - Aufbringen von Pflanzenschutzmitteln und mineralischen oder organischen Düngern ist zu unterlassen 

17 Aufschieb end und auflösend b edingte Festsetzung (§ 9 Ab s. 2 BauGB) 
Bei einer vollständigen R ealisierung der K reisstraße R  30 (nach Planfeststellungsbeschluss vom 12.12.2012, Abschnitt V. „Straßenrechtliche V erfügungen“) kann eine Abstufung der R 12 und dem Anschluss an die St 2615 (B15 alt) zu einer GV S erfolgen. Eine vorzeitige Abstufung der R 12 ist bei für den künftigen Träger der Straßenbaulast zuständige Straußenaufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Nebenzeichnung 1 mit festgesetzter Straßenerweiterung für die Linksabbiegespur ist solange gültig, bis eine Abstufung zur Gemeindestraße erfolgt ist. Der Z eitpunkt der vorgesehenen U mstufung öffentlicher Straßen und W ege ist mit der Ingebrauchnahme für den neuen V erkehrszweck (§ 2 Abs. 6 FStrG, Art. 7 Abs. 5 Bay StrW G) festgesetzt. Sollte vor der Abstufung der K reisstraße R  12 der neue K notenpunkt durch die U nfallkommission als U nfallschwerpunkt ausgewiesen werden, hat auf K osten und V eranlassung der Gemeinde Obertraubling der Ausbau der K reuzung nach Nebenzeichnung 1 zu erfolgen. 

18 Inkrafttreten 
Der Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in K raft.  Textliche Hinweise 

1 V o rsorgender Bo denschutz 
Durch ordnungsgemäßen und sorgsamen U mgang mit Maschinen, Baustoffen etc. sollen V erunreinigungen von Boden und W asser vermieden werden.  Im Gebiet unversiegelt verbleibende Flächen sind während der Bauphase vor Bodenverdichtungen beispielsweise infolge von Befahren oder Materialablagerung zu schützen. Der anfallende, überschüssige Boden ist abzufahren und einer ordnungsgemäßen V erwertung zuzuführen. Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind insbesondere für Aushub und Zwischenlagerung zum Schutz des Bodens vor phy sikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen. Es wird die Erstellung einer Massenbilanz „Boden“ mit V erwertungskonzept empfohlen. Oberstes Z iel ist die V ermeidung von Bodenaushub bzw. die W iederverwendung von Bodenmaterial innerhalb der Baufläche. Beim Erdaushub ist der wertvolle Mutterboden seitlich zu lagern und abschließend wieder als oberste Schicht einzubauen bzw. einer geeigneten V erwendung zuzuführen (R ekultivierung, Bodenverbesserung in d er heimischen Landwirtschaft) (§ 202 BauGB). Es ist ausschließlich unbelastetes Bodenmaterial oder Baggergut zu verwenden, welches die Vorsorgewerte der Anlage 1 Tabelle 1 und 2 der BBodSchV einhält oder als BM-0 oder BG-0 im R ahmen der Ersatzbaustoffverordnung klassifiziert wurde. Bei dem Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (insbesondere aufbereiteter Bauschutt und Erdaushub) in ein technisches Bauwerk sind die R egelungen der Ersatzbaustoffverordnung und dessen zulässige Einbauweisen nach Anlage 2 oder 3 einzuhalten. Als Technisches Bauwerk im Sinne der Ersatzbaustoffverordnung ist jede mit dem Boden verbundene Anlage oder Einrichtung, die nach einer Einbauweise der Anlage 2 oder 3 errichtet wird, zu verstehen (z.B. Arbeitsraumhinterfüllungen, Baustra ßen, Lärmschutzwälle, Parkplatzunterbau, mechanische Bodenverbesserung) 

2 Bo dendenkm a lp flege 
Auf die gemäß Art. 7 DSchG bestehende Erlaubnispflicht wird hingewiesen und gilt für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bay erische Landesamt für Denkmalpflege oder die U ntere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1–2 DSchG. 

3 Altlasten 
Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (K reisverwaltungsbehörde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1 und 12 Abs. 2 BayBodSchG). Der belastete Erdaushub ist z. B. in dichten Containern abgedeckt bis zur fachgerechten V erwertung/Entsorgung zwischenzulagern. 

4 Wasserwirtschaft 
Ab wasser 
Das Baugebiet wird im Trennsy stem erschlossen. Die FI. Nr. 166/18, 166/19, 166/20 sowie 166/21 sind durch einen privaten Mischwasserkanal bereits erschlossen. Die restlichen nicht erschlossenen Parzellen werden durch ein Trennsy stem angebunden. 
N iederschla gswasser 
Die Niederschlagsentwässerung des Baugebiets erfolgt über ein R egenrückhaltebecken innerhalb des Baugebiets mit gedrosselter Abgabe in den bestehenden östlichen Straßengraben der R  12. Zur Entwässerung der R  12 ist ein R egenrückhaltebecken auf Fl. Nr. 199 u. 548/1 Gemarkung Gebelkofen notwendig. 

Z ur Entlastung der K anäle und zur Minderung der Abflussspitzen wird das Niederschlagswasser von Dachflächen und anderen befestigten Flächen auf den jeweiligen Grundstücken in R etentionszisternen (mit 3 m³ Brauchwasser- und 3 m³ R ückhaltevolumen mit je 1,0 l/s Drosselabfluss) zurückgehalten und verzögert in den Niederschlagswasserkanal abgegeben.  Die Z isternen werden im R ahmen der Erschließung des Baugebietes auf jeder Parzelle errichtet. Das Niederschlagswasser der Z isternen ist für die Eigennutzung (Gartenbewässerung, Toilettenspülung, W aschmaschine) zu verwenden. Trotz eingeschränkter V ersickerungsmöglichkeit wird empfohlen, bei den privaten R etentionszisternen, die wenn auch nur eingeschränkt vorhandene V ersic kerungsmöglichkeit z.B. durch R etentionszisternen mit anschließender V ersickerung zu nutzen. Beim Einsatz von Zisternen für die Hauswassernutzung bzw. zur Gartenbewässerung ist auf die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) § 13 Abs. 3 und § 17 Abs. 2 hinzuweisen. Die nach § 17 TrinkwV erforderlichen Vorgaben, wie strikte Trennung der beiden Leitungssy steme (öffentliches Netz und Grauwassernetz), unterschiedliche K ennzeichnung der beiden Leitungssy steme, Beschilderung der Z apfhähne, die von Brauchwasser gespeist werden, müssen auf jeden Fall erfüllt sein. Der § 12 TrinkwV "Anzeigepflichten in Bezug auf Nichttrinkwasseranlagen" und der § 13 TrinkwV "Planung, Errichtung, Instandhaltung und Betrieb von W asserversorgungsanlagen" sind hierbei zu beachten. Ferner wird in diesem Z usammenhang auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NW FreiV) vom 01.10.2000 mit Änderung vom 01.10.2008, und auf die aktualisierten „Technischen R egeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser“ (TR ENGW ) v om 17.12.2008 hingewiesen.  Für nicht erlaubnisfreie Einleitungen sind Anträge beim Landratsamt R egensburg zu steilen. Der Bauherr/Grundstückseigentümer ist für die schadlose Beseitigung des R egen-/ Oberflächenwassers verantwortlich (Art. 41 Abs. 1 BayBO, § 55 Abs. I Satz 1 und § 37 Abs. I W asserhaushaltsgesetz). Dieses darf nicht zum Nachteil Dritter ab- oder umgeleitet werden. Auf die U nzulässigkeit der Ableitung von Niederschlagswasser oder wild abfließendem W asser auf fremden oder öffentlichen Grund wird ausdrücklich hingewiesen.  
Grundwasser 
Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss. Sind im R ahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungspfählen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der K reisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis K ontakt aufzunehmen. Durch bauliche Maßnahmen, wie eine wasserdichte und auftriebssichere Bauweise des K ellers oder eine angepasste Nutzung, können Schäden vermieden werden. Grundstücksentwässerungsanlagen (dazu zählen auch K leinkläranlagen) sind wasserdicht und auftriebssicher zu errichten. Entsprechende Vorkehrungen obliegen dem Bauherrn. 
Schmutzwasser 
Die Entsorgung der häuslichen Abwässer erfolgt durch einen Anschluss an das hierfür ausreichend dimensionierte kommunale K analnetz (Mischwasserkanalisation des AZ V Pfattertal). Für die Entwässerung der Parzelle 16 ist eine Sondervereinbarung bezüglich eines Anschlusses über die Siedlerstraße zu schließen. 
L a ge im  Einzugsgeb iet vo n Trinkwasserfassungen 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Einzugsgebietes der Trinkwasserfassungen der Gemeindewerke Obertraubling. Es dürfen keine potentiell grundwasserschädlichen Nutzungen zugelassen werden. Beim U mgang mit wassergefährdenden Stoffen ist eine erhöhte Vorsicht geboten. V erschmutzungen des Grundwassers aufgrund der Bauarbeiten sind durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu verhindern. Bei den geplanten Vorhaben sind die Vorgaben des All-gemeinen Grundwasserschutzes (Anforderungen nach W asserhaushaltsgesetz und Bay erischem W assergesetz) zu beachten. 
Wasserversorgung 
Auf den Parzellen 4 und 5 sind Flächen mit Leitungsrecht vorzusehen, um eine Anbindung an die Trinkwasserversorgung für die Parzelle 16 zu sichern. 
V o rkehrungen gegen Wassereinb rüche 
Es wird empfohlen, bei der baulichen Ausbildung der K eller entsprechende Schutzmaßnahmen gegen hohes Grund - oder Schichtenwasser vorzusehen (weiße W annen) sowie zum Schutz gegen W assereinbrüche und Starkregenereignisse auf eine dichte und auftriebssichere Ausführung der K ellergeschosse zu achten. Auf DIN 18195 Bauwerksabdichtungen wird hingewiesen. Ebenso wird zum Schutz gegen Starkregenniederschläge bei Gebäudeöffnungen (wie K ellerschächte, Eingänge) empfohlen, die U nterkante der Öffnung mit einem Sicherheitsabstand von 25 cm über Geländehöhe bzw. Straßenoberkante zu legen.  
So nstiges 
Im Falle von hoch anstehendem Grundwasser oder Schichtenwasser wird auf die Anzeigepflicht gemäß § 49 W asserhaushaltsgesetz i. V. m. Art. 30 Bay erisches W assergesetz (Bay W G) bei der Freilegung von Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen gemäß Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 Bay W G hingewiesen. Beim U mgang mit wassergefährdenden Stoffen sind die §§ 62-63 W HG und die V erordnung über Anlagen zum U mgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu berücksichtigen. Auf ein evtl. notwendiges wasserrechtliches V erfahren wird hingewiesen. 

5 Ab fa llwirtschaft 
Die Abfallbehälter, Sperrmüll und sonstige Abfälle im Holsy stem von den Bewohnern der Parzellen 1 und 2 müssen an der W endefläche auf Höhe von Parzelle 3 bzw. 15 bereitgestellt werden. Die Bewohner der Parzelle 16 müssen ihre Abfallbehälter, Sperrmüll usw. an der Siedlerstraße im K urvenbereich an der Siedlerstraße im K urvenbereich bei Hausnummer 5 oder gegenüber Hausnummer 10a bereitstellen. 

6 L a ndwirtschaft 
Auf Grund der in der unmittelbaren Nachbarschaft zum Baugebiet stattfindenden Landwirtschaft, kann es für die künftigen Bewohner zu unvermeidbaren Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen kommen. Diese Immissionen sind zu tolerieren, soweit diese unvermeidlich sind (z.B. Nachtarbeit zur Erntezeit). 

7 Erneuerb are Energien 
Die Installation von Anlagen zur Nutzung erneuerbaren Energien wird empfohlen.  

8 Freileitungsb estand 
Für die sich im überplanten Bereich befindenden Hochspannungsfreileitungen gilt eine Leitungsschutzzone von 27,5 m und 60 m. Darin enthalten ist die sogenannte Baubeschränkungszone (jeweils beiderseits der Leitungsachse 13,00 m zwischen Mast Nr. 192 und Mast Nr. 193, 14,00 m zwischen Mast Nr. 193 und Mast Nr. 194). Innerhalb der Baubeschränkungszone bestehen Höhenbeschränkungen für alle Bau - und sonstigen Maßnahmen.  Innerhalb der Leitungsschutzzone sind keine hochwachsenden Bäume und Sträucher zulässig. Die maximale Aufwuchshöhe ist in jedem Fall mit der Bay ernwerk Netz GmbH abzustimmen. Außerhalb der Schutzzonen sind Bäume so zu pflanzen, dass diese bei U mbruch nicht in die Leiterseile fallen können.  U m den Mast Nr. 193 besteht eine Baubeschränkungszone von 10,00 m gemessen ab der Fundamentaußenkante. Die Z ufahrt zum Mast mit Lkw und Mobilkran muss gewährleistet sein. Da im unmittelbaren Mastbereich V erkehrsflächen vorgesehen werden, ist der Mast mit einer Leitplanke gegen Anfahren zu sichern. Innerhalb eines R adius von 9 m um die Mastmitte des Mastes Nr. 1114 dürfen sich die V erhältnisse vor Ort nicht ändern (d.h. z.B. keine Abgrabungen, Aufschüttungen, Bohrungen, Lagerungen von Materialien, Bebauungen und Bepflanzungen, Entwässerungsgräben, usw.). Das sich daran anschließende Gelände darf höchstens mit einer Neigung von 1:1,5 abgetragen werden oder es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, die eine Bodenerosion des sich anschließenden Geländes verhindern Hinsichtlich der in den angegebenen Baubeschränkungszonen bestehenden Bau - und Bepflanzungsbeschränkungen die Pläne für Bau- und Bepflanzungsvorhaben jeglicher Art der Bay ernwerk Netz GmbH zur Stellungnahme vorzulegen sind. Dies gilt insbesondere auch für V erkehrsflächen, Straßenbeleuchtungen, W erbetafeln, Fahnenmaste usw. Die Detailplanung des R egenrückh altebeckens ist separat anhand eines Lageplans mit den geplanten Höhen und dem zu erwartenden maximalen W asserspiegel mit der Bay ernwerk Netz GmbH bzw. DB AG abzustimmen. Bei ungünstigen W itterungsverhältnissen können Eisbrocken und Schneematschklumpen von den Leiterseilen abfallen. U nter den Leiterseilen muss mit abfallenden Eisbrocken, Schneematschklumpen oder Vogelkot gerechnet werden. Bei evtl. auf Gebäuden geplanten Photovoltaikanlagen ist der Schattenwurf der vorhandenen Maste und Leitungen von den Betreibern zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung / Erneuerung von Masten, die eine Änderung der Höhe bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und ggf. eine auftretende Änderung des Schattenwurfes verursachen. 

9 V ersorgungseinrichtungen 
Für K abelhausanschlüsse dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssy steme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht sind, verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis der Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen.  

10 Parzellengrößen 
1 838 m²  9 601 m² 2 887 m²  10 621 m² 3 855 m²  11 565 m² 4 848 m²  12 651 m² 5 597 m²  13 708 m² 6 528 m²  14 647 m² 7 756 m²  15 646 m² 8 575 m²  16 1.134 m² 

11 So nstiges 
Die in den textlichen Festsetzungen genannten DIN-Normen sind für jedermann kostenfrei in der Hochschulbibliothek der Ostbay erischen Technischen Hochschule, Anschrift: Sey bothstraße 2, 93053 R egensburg, einsehbar. 

2. Maß der b aulichen N utzung
(§ 9 Ab s. 1 N r. 1 BauGB, § 16 BauN VO)
GR Z 0,35
GFZ 1,05
E+1 / E+D

U +E+1 / U +E+D
W H max. 6,3 m

Grundflächenzahl
Geschossflächenzahl
Erd- und Obergeschoss / Erd- und Dachgeschoss
U nter-, Erd- und Obergeschoss / U nter-, Erd- und Dachgeschoss
Maximale W andhöhe

Füllschema der Nutzungsschablone
1   Grundflächenzahl
2   Geschossflächenzahl3   Bauty pen u. max. W andhöhe
4   Bauweise5   zulässige Dachneigungen

1       2
     34       5

3. Bauweise, Ü b erb aub are Grundstücksfläche
(§ 9 Ab s. 1 N r. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauN VO)

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig
maximale Dachneigung
Baugrenze

DN max. 42°
Í

!ö

6. Pla nungen, N utzungsregelungen, Maßna hm en und Flächen für Maßna hm en 
zum  Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung vo n N atur und L a ndscha ft (§ 5 (2) N r. 10 und (4), § 9 (1) N r. 20, 25 und (6) BauGB)

G G G G

1. Art der b aulichen N utzung
(§ 9 Ab s. 1 N r. 1 BauGB, §§ 1–11 BauN VO)

Allgemeines W ohngebiet
gem. § 4 BauNVOþ$

Örtliche Straßenverkehrsfläche

V erkehrsflächen besonderer Z weckbestimmung: Privatweg

*) Vorgeschlagene Z ufahrt

Straßenbegrenzungslinie

V erkehrsgrün/Straßenböschung

Fuß- und R adwegÊH

Öffentliche Parkfläche mit GrünflächenÊG

4. V erkehrsflächen
(§ 9 Ab s. 1 N r. 11 und Ab s. 6 BauGB)

5. Grüno rdnung

Öffentliche Grünflächen

¤¡ Anpflanzungen von Bäumen (Position wählbar)
¤¡ Anpflanzungen von Bäumen

Entwässerung/Ableitung Hangwasser

9. So nstige Pla nzeichen
Grenze des räumlichen
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Fläche für V er- und Entsorgung

¾K

¾P Sammelstelle für Abfallbehälter (Parzellen 1 und 2)
Elektrizität -Trafo

Ausgleichsfläche44
44 4 4 4 4 4 4444444444

©©
©©© © © © © © © ©©©©©©©©©©©© bestehende Ausgleichsflächen

Pla nliche Hinweise

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

110 kV-Freileitung?Î)
S Freileitungsmast

Bemaßung

mmmmmmmm Anbauverbzotszone K reisstraße K r R  12(15 m zum Fahrbahnrand)

Schutzzone Mast

Höhenlinie346 m

Mögliche Positionierung von Gebäuden und Nebenanlagen

Gebäudebestand

Flurstücksgrenzemit Flurstücksnummer166/21

R egelquerschnitt

1 Parzellennummer

Baubeschränkungszone
! ! ! ! Leitungsschutzzone

7. Flächen f. V ersorgungsa nla gen, f. die Ab fa llentsorgung u. Ab wasserb eseitigung 
so wie f. Ab la gerungen; Anla gen, Einricht. u. so nst. Maßna hm en, die dem  Klim a wa ndel entgegenwirken (§5 (2) N r. 2 Buchsta b e b , N r. 4 u. (4), §9 (1) u. 
N r. 12, 14 u. (6) BauGB)

R egenrückhaltebecken

bestehende Böschung
Böschungsunterkante
Mühlbach

8. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtscha ft, 
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wassera b flusses (§ 5 (2) N r. 7 und (4), § 9 (1) N r. 16 und (6) BauGB)

ÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉÈÉ U mgrenzung W asserwirtschaft


